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Zur Erinnerung: Die Reihe der Einträge zum Natural Turn soll die These begründen,
dass der Interdisziplinaritätsimperativ die neue Formel für die »Natur der Sache«
bildet. Was den Bereich des Rechts der Reproduktionsmedizin und der Gentechnik
angeht, muss die Jurisprudenz auf die durch Gentechnik und Medizin eröffneten
Perspektiven und die umfangreiche philosophische und soziologische Diskussion
reagieren und ihre Schlüsse ziehen. Die Diskussion hat längst Dimensionen erreicht,
die der Durchschnittsjurist nicht mehr adäquat übersehen und verarbeiten kann. In
dieser Situation liegt es nahe, die Situation auf Natürlichkeitsargumente zu
verkürzen. Meine These lautet dagegen: Die Berufung auf die Natur bedeutet keine
(populistische?) Reduktion. Natürlichkeitsargumente sind vielmehr sachlich,
politisch und philosophisch ernst zu nehmen. Das zeigt sich am Beispiel des
reproduktiven Klonens.

Im Seinsbereich gibt es eine natürliche Ordnung der Welt. Die Naturwissenschaften
betreiben erfolgreich deren Entzifferung. Wer sich heute für Moral oder Recht auf
die Verteidigung der natürlichen Ordnung beruft, wenn er Reproduktionsmedizin
generell oder auch nur für gleichgeschlechtliche Paare ablehnt, muss mit einem
Sturm der Entrüstung rechnen. Aber es gibt einen Grenzfall, in dem die Berufung
auf die natürliche Ordnung als Argument noch akzeptiert wird, nämlich den Fall des
reproduktiven Klonens.[1] Die vielen Versuche, das Verbot reproduktiven Klonens,
wie es in Art. 3 II der Grundrechte-Charta der EU positiviert ist, durch eine
universalistische Ethik zu begründen, reichen anscheinend nicht aus. Man beruft
sich auf das Prinzip der Menschenwürde oder auf ein Tabu. Aber das Prinzip ist
unscharf, und Tabus fordern dazu heraus gebrochen zu werden. In dieser Situation
wird »die Verteidigung der natürlichen Ordnung« als moralisches und letztlich auch
als juristisches Argument angeführt.

Es besteht kein Grund, das Argument der Natürlichkeit für diese besondere
Situation zu reservieren. Es ist ebenso wenig zwingend wie alle anderen Argumente
dieser Art. Aber der Appell an die Natur hat eine schwer zu übertreffende
Überzeugungskraft. Zwar kommt dann sofort wieder die Frage auf, was im
konkreten Streitfall als natürlich zu gelten hat. Aber es ist nicht verboten, diese
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Frage zu stellen und Antworten zu versuchen. Die Suche ist nicht hoffnungslos. Es
ist, wie auch sonst im Recht. Ein Übermaß an philosophischer Reflexion macht
entscheidungsunfähig. Das zeigt Birnbachers Erörterung des Gegensatzes zwischen
Gattungsethik und Transhumanismus (oder Posthumanismus).[2]

Den Begriff der Gattungsethik hat Jürgen Habermas eingebracht.[3] Der Begriff
bezeichnet eine Kategorie von Normen, die über die Individuen hinaus dem Schutz
der Integrität der menschlichen Gattung dienen sollen. Schon zuvor hatten Juristen
eine unverletzliche Menschenwürde nicht nur für Individuen, sondern auch für die
Menschheit als Gattung postuliert.[4] Unter Transhumanismus wird die Auffassung
verstanden, dass die Gattung über ihre überkommene biologische Ausstattung
hinaus verbessert werden könne. Ein Zündfunke dieses Gedankens war Donna
Haraways »Manifesto for Cyborgs« von 1985.[5]

Birnbacher bietet eine schulmäßig perfekte Erörterung des Gegensatzes zwischen
Gattungsethik und Transhumanismus. Wie es die philosophische Anthropologie
formuliert hat, ist der Mensch ein Mängelwesen, der allein mit seiner biologischen
Substanz nicht lebensfähig wäre. Daher ist er immer schon auf die Künstlichkeit der
Kultur angewiesen. Wenn aber Kultur zur Substanz des Menschen gehört, gibt es
keine »natürliche« Grenze, an der sich die Ontogenese aufhalten ließe. Der
Gattungsbegriff ist unbestimmt. Wo die Gattung Mensch endet, lässt sich weder
genetisch noch genealogisch noch funktionell eindeutig bestimmen. Eine immerhin
mögliche typologische Bestimmung bleibt historisch zeitgebunden. Birnbacher
findet daher im Zweikampf zwischen Gattungsethik und Transhumanismus keinen
Sieger.

Der Fehler in dieser Argumentation liegt darin, dass Birnbacher eine eindeutige
Bestimmung der Gattungsgrenzen fordert. In der lebendigen Natur gibt es keine
absoluten, unverrückbaren Grenzen. Aber es gibt doch Phänomene, die als
universal wahrgenommen werden. Scharfe Grenzen gibt es nur in der Logik.
Insbesondere binäre Denkmuster zur Ordnung der realen Welt sind immer (oft
nützliche) Vereinfachungen.

Der Begriff der Gattung Mensch ist immerhin so brauchbar, dass bislang kein Fall
bekannt geworden ist, indem man die Menschqualität eines Lebewesens nicht
eindeutig hätte feststellen können. Gewissheiten darf man nicht beiseiteschieben,
weil sie in dem Sinne kontingent sind, dass sie über (lange) Zeit verloren gehen
könnten. Recht und Politik müssen mit solchen Gewissheiten leben.
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Gutmann weist den Gedanken einer restriktiven Biopolitik unter Berufung auf den
Gedanken der Gattungsethik zurück als Versuch, »die verbürgten subjektiven
Freiheitsrechte der Betroffenen klein zu reden und klandestin aus dem Prozess der
Abwägung zu entfernen, bevor dieser begonnen« habe.[6] Tatsächlich liegt es wohl
umgekehrt. Das Natürlichkeitsargument wird kleingeredet. Wenn es nicht zum
Frankenstein-Argument deklassiert wird, wird es als »intuitiv« und »bloß rhetorisch«
beiseitegeschoben.[7] Natürlichkeit ist natürlich nur eine »vermeintliche«. Gutmann
ironisiert das Argument als Wunsch nach einer »mit verfassungsrechtlichen Weihen
versehenen bioethischen Leitkultur«.[8] Indessen ist das Freiheitsargument nicht
stringenter als das Natürlichkeitsargument. Der Freiheitsbegriff ist ebenso schwierig
wie der Naturbegriff. Die Kantische Kompatibilitätsformel hat längst ausgedient.
Freiheit wird an vielen Stellen zugunsten nicht individualisierter Gemeinschaftsgüter
beschränkt. Die »grundrechtlich garantierte Fortpflanzungsfreiheit«[9] ist kein
Erfolgsversprechen. Sie begründet kein Recht auf ein Kind.[10]

Politik und Jurisprudenz müssen Grenzen ziehen. In der jeweiligen historischen
Situation müssen sie entscheiden, wieweit die technisch mögliche Verfügung über
die Natur rechtlich beschränkt werden soll. Seitdem mit dem Klimawandel das
Gefüge der natürlichen Umwelt ins Wanken geraten ist, besteht weithin Konsens,
dass insoweit eine Kontrolle des technisch Möglichen notwendig ist. Eingriffe in das
Genom überschreiten die nächste Schwelle, denn sie greifen »in die somatischen
Grundlagen des spontanen Selbstverhältnisses und der ethischen Freiheit einer
Person ein« und verfügen damit über die Natur des Menschen wie  über Sachen.[11]
Das bedeutet nicht, dass alle Eingriffe in das Genom von vornherein unzulässig
wären. Aber sie lassen sich als Eingriff in die Natur kritisieren.

Politik und Jurisprudenz müssen sich entscheiden. Freilich finden auch Juristen nicht
zu einem verbindlichen Ergebnis, wenn sie die Entscheidung auf die
Menschenwürde abladen. Das zeigen die Sätze, mit denen Gutmann seine an
Sorgfalt und Umsicht schwer zu überbietende Erörterung des Themas beendet:

»Die Prinzipien der Normenbegründung im liberalen Rechtsstaat verlangen, die
Rechte der Individuen ernst zu nehmen. Der demokratische Souverän kann diesen
Grenzen setzen und konkurrierende, individuelle wie kollektive Schutzgüter
auszeichnen. Dies kann auf angemessene Weise geschehen, wenn der primär
symbolische und expressive Diskurs über die Menschenwürde, der politische
Entscheidungen gerade verhindern will, einer öffentlichen Debatte über Chancen
und konkrete Gefahren der Humangenetik weicht.«[12]
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Die öffentliche Debatte begnügt sich nicht damit, Chancen und Gefahren mehr oder
weniger vollständig zur Kenntnis zu nehmen. Sie endet früher oder später mit einer
Wertung, der das Natürlichkeitsargument Gewicht hat.

Am Ende werden weder die analytische Ethik noch der juristische Fachdiskurs den
Ausschlag geben. Die öffentliche Debatte wird von einer Grünstimmung getragen,
und grün ist die Farbe der Natur. Noch ist ihr das Weltklima wichtiger als die
Gattung Mensch. Die Bio-Welle hat die akademische Diskussion noch nicht erreicht.
Als Wellenbrecher fungieren die Gender Studies. Dort wird das
Natürlichkeitsargument zum Naturalisierungsargument umgedreht. So wird ein
natural turn geradezu herausgefordert. Naturam expelles furca, tamen usque
recurret.[13] Auch wenn du die Natur mit der Mistgabel austreibst, kehrt sie doch
alsbald zurück. Dieses bekannte Horaz-Zitat lässt sich vordergründig »natürlich«
dahin verstehen, dass die Natur sich zurückerobert, was man ihr abgerungen hat.
Das heißt: Wenn du das Unkraut beseitigt hast, kommt es doch bald wieder. In
einem übertragenen Sinne: Auch wenn wir in unseren ethischen und politischen
Diskursen Natürlichkeitsargumente verbannen, kehren sie doch wieder zurück.

Natürlichkeitsargumente sind rechtspolitische Argumente unter anderen. Als solche
sollten sie immerhin die Kraft haben, gegenüber Eingriffen in die Erbsubstanz zur
Vorsicht zu mahnen. Dahinter steckt mehr als dumpfe Furcht vor dem Unbekannten,
sondern eine handfeste Besorgnis vor einer Eugenik auf Gen-Ebene. In der
jeweiligen historischen Situation lässt sich mit einiger Sicherheit feststellen, ob neue
Technologien in einer bisher nicht erprobten Weise in natürliche biologische Abläufe
eingreifen. Dagegen lässt sich viel schwerer abschätzen, ob diese Technologien
negative Folgen für Dritte, das heißt für die Familienstruktur im Allgemeinen, für
den künstlich gezeugten Nachwuchs im Besonderen und für das menschliche Erbgut
haben werden.

Das Natürlichkeitsargument hat immerhin die Kraft, gegenüber solchen Eingriffen
zur Vorsicht zu mahnen und eine besondere Rechtfertigung zu fordern.
Freiheitsbeschränkungen sind grundsätzlich rechtfertigungsbedürftig.[14] Aber
legitimationspflichtig sind heute auch Eingriffe in die Natur. Der wissenschaftliche
Diskurs wird Natürlichkeitsargumente ehe beiseite schieben als der demokratisch
politische Meinungskampf. Es wäre aber zu billig, diese Argumente als populistisch
zurückzuweisen.
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